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Wie auf Kommando propagierten die drei 
bürgerlichen Bundesratsparteien in den 
letzten Wochen in ihren wichtigsten Gre
mien das Thema der «inneren Sicher
heit», die FDP, wie immer eine Nuance 
vornehmer und umfassender, spricht da
bei von «öffentlicher Sicherheit». Der 
Guru der schweizerischen PR-Berater, 
Klaus J. Stöhlker, spricht von einem «in
neren Sicherheitsherbst, Sicherheitswin
ter und Sicherheitsfrühling». Damit ver
rät er ungewollt, wie sich diese drei Regie
rungsparteien koordinieren und sich ge
meinsam von PR-Beratern die politischen 
Schlagworte geben lassen!
Aber es ist nicht nur der Zeitpunkt, son
dern es sind die politischen Forderungen, 
die in erschreckender Weise übereinstim
men. Drei Beispiele:
1. «Massnahmen im Bereich der Nach
richtenbeschaffung und der Observation» 
(SVP) und fragwürdiger noch die FDP:

ZUREICH Innere Sicherheit

Das rot-grüne Fleiss, Kamerad
Zürich blockt schaft, Heimat
auf gar allen liebe und ganz
Ebenen viel Polizei
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Aufklärung

Der ehemalige 
Aufklärungsdienst 
wirbt mit einem 
Denunzianten
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«Präventive (vorbeugende) Informations
beschaffung und -Verarbeitung ausser
halb des prozessualen Ermittlungsverfah
rens». Dieser Ruf nach Informationen 
heisst nichts anderes als neue Fichen, 
wieder Fichen und immer noch Fichen. 
Überwachung ohne Wenn und Aber, 
ohne Beschränkung. Alles wie gehabt! 
Die jüngsten Inserate der SVP zeigen 
deutlich genug, wohin ungeschützte For
mulierungen der polizeistaatlichen Gei
steshaltungführen können!
2. «Massnahmen im Bereich der verdeck
ten Fahndung» (SVP), «Zeugenschutzbe
stimmungen auf Gesetzesstufe zugunsten 
von Informanten und V-Leuten» (FDP), 
«gesetzliche Grundlagen für den Einsatz 
von verdeckten Ermittlern...» (CVP). 
Kleine Kindheitserinnerung: In den dreis- 
siger Jahren erklärte mir die Mutter die 
Abkürzung GESTAPO: Geheime Staats
polizei im nationalsozialistischen 
Deutschland. V-Leute sind nur ein be
scheidener Anfang. Das wissen wir. Wo 
das Ende ist, wissen wir nicht. Alles ver
gessen?
3. «Schaffung eines europäischen Sicher
heitsraumes» (FDP), «Verbesserung der 
europäischen Zusammenarbeit bei Vi
sumspflicht und Einreisekontrollen» 
(SVP), «Prüfung, wieweit die Schweiz mit 
dem europäischen Polizeiamt yEuropol9 
Zusammenarbeiten kann» (CVP). Mit wel
cher Leichtigkeit, um nicht zu sagen mit 
welchem Leichtsinn, vergrössern die bür
gerlichen Regierungsparteien damit den 
Graben zur Zweiten, zur Dritten Welt, 
zum Pazifischen Raum.
Es gibt Ängste in der Bevölkerung, die 
uns nicht gleichgültig sein dürfen. Wir 
haben in unserem mehrheitlich reichen 
Land bereits über 2009000 Arbeitslose, 
wenn wir auch jene mitzählen, die in der 
BIGA-Statistik nicht enthalten sind. Ent
lassungen, Kurzarbeit, finanzielle Rück
stufung, ungesicherte Zukunft der heran- 
wachsenden Kinder und Jugendlichen, 
ungebremste technologische Entwicklung 
und Rationalisierung. ..
Die Aufgabe, die uns aufgetragen ist, ist 
viel grösser und schwieriger. Hier aber 
weichen die bürgerlichen Parteien aus: 
Drogen, Kriminalität, Arbeitslosigkeit, 
Flucht und Migration sind nicht einfach 
«Probleme unserer Zeit». Es sind viel
mehr Entwicklungen, verursacht durch 
ganz bestimmte Machtverhältnisse! Ob 
wir sie in jedem Fall steuern und einer 
gerechten Lösung zuführen können, das 
weiss ich nicht, aber dass wir es versu
chen müssen und dass wir es uns nicht zu 
einfach und zu bequem machen dürfen, 
das ist meine Überzeugung.

Hansjörg Braunschweig

Manfred Kanther, in Sachen 
Innere Sicherheit der deut
sche Ghost-Writer von Koller.

Marco Albisetti, ex-Polizeidi- 
rektor der Stadt Bern und hie
siger Einflüsterer von Koller.

Arnold Koller entdeckt auf 
dem rechten Ohr seine Liebe 
zur innersten Sicherheit.

Rettet die «innere Sicherheit» 
die alte Schnüffelpolizei?



DOSSIEREINSICHT:

Erste Entscheide gefällt
1994

Ende November 1993 sind es ge
nau vier Jahre seit der Veröf
fentlichung des PUK-EJPD-Be- 
richts. Das Thema «Fichen» und 
Staatsschutz wäre seither aus 
der öffentlichen Diskussion voll
ständig verschwunden, gäbe es 
da nicht unser Komitee und die 
Zeitung Fichen-Fritz und all die 
vielen Spenderinnen und Spen
der, die uns in diesen vier Jah
ren nicht im Stich gelassen ha
ben. Ihnen allen sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt! 
Hartnäckigkeit zahlt sich aus, 
oder anders ausgedrückt: Unse
re bisherige Arbeit erhält -  lei
der -  eine neue Aktualität: Die 
jetzt entfachte Diskussion um 
die sogenannte innere Sicherheit 
soll u.a. zu nichts anderem die
nen als dem Ausbau des 
«Staatsschutzapparates» im 
weitesten Sinne: mehr Polizei
staat und weniger Freiheit, 
mehr «Staatsschutz» und weni
ger Datenschutz... Diese 
(rechts-)bürgerlichen Forderun
gen verlangen dringend ein kri
tisches Gegenüber. Aber: Hart
näckigkeit will eben auch 
bezahlt sein. Von Ihrer Spende 
sowie der Überweisung des Mit
gliederbeitrages für 1994 (er 
bleibt bei Fr. 20.-) hängt es ab, 
ob diese bürgerlichen Forderun
gen unwidersprochen bleiben 
oder nicht
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lm Schatten der Schlammschlacht 
rund um die «innere Sicherheit» ver
schicken der Sonderbeauftragte für 
Staatsschutzakten René Bacher und 
sein Team täglich mehrere 
Dossiers. Fichen-Fritz dokumentiert 
die wichtigsten Zahlen und Facts 
dazu:

Von total 5421 Einsichtsgesuchen muss
ten 590 Betroffene einen «materiellen 
oder ideellen Schaden» geltend machen. 
15 Personen haben ihr Gesuch mittler
weile ohne nähere Begründungen zu
rückgezogen. 69 Personen stellten neu 
ein Einsichtsgesuch, Betroffene also, die 
bisher nie ihre Fichen verlangt haben. 
Insgesamt 828 Personen erhielten mitt
lerweile ihre BUPO-Akten.
Bisher haben 35 Personen gegen Ab
deckungen und zensurierte Unterlagen 
Beschwerde eingereicht, 12 dieser Be
schwerden wurden -  im Rahmen der 
«einvernehmlichen Lösung» -  behandelt 
mit dem Resultat, dass drei Betroffene 
weitere Einträge aufgedeckt erhalten, die 
anderen neun wurden abgewiesen. 
Weitere 32 Personen machten von ihrem 
Recht zur Berichtigung der BUPO-Akten 
Gebrauch, davon sind bisher 22 Gesu
che positiv erledigt worden.
Ebenfalls erlassen worden sind 19 Zwi
schenverfügungen, das heisst in 19 Fäl
len verweigerte der Sonderbeauftragte 
die Akteneinsicht: Bei 9 Fällen, weil der 
Aufwand zu gross ist, bei weiteren 10 
Fällen, weil kein Interesse geltend ge
macht wurde. Der «zu grosse Aufwand» 
bezieht sich auf sog. Passphoto-Kontrol- 
len. Der einzige Ficheneintrag bei diesen 
Betroffenen sei der Vermerk, dass ihr 
Passphoto bei der Ausreise in ein Ost
blockland photographiert worden ist. Der 
Aufwand ist für den Sonderbeauftragten 
im Vergleich zum geltend gemachten In
teresse zu gross sowie auch bezüglich 
des materiellen Aufwandes( Filme im Ar
chiv heraussuchen, Kopie der entspre
chenden Passphotographie machen las
sen...).
Eine durchschnittliche Aufrechnung des 
Aktenumfangs ergab gute 200 Aktensei
ten pro Einsichtsgesuch, weil jetzt auch 
die sogenannten «grossen Fälle» mitge
zählt wurden:

Akten per «cargo domizil»
Die 50 «grössten Fälle» -  dies die jüng
ste Zählung des Sonderbeauftragten -  
ergaben insgesamt 20-30’000 Fichenein

rum langenthal; Forum für praxisbezogene Frie
densforschung Basel; Frauen für den Frieden 
Schweiz; Gesamtschweizerische Konferenz für 
die Stillegung der AKW GK; Gewaltfreie Aktion 
Kaiseraugst GAK; Grüne Partei der Schweiz 
GPS; Grüne und Bunte Solothurn GuBS; Grü
nes Baselland; Grünes Bündnis Bern; Gruppe 
Olten; Gruppe Schweiz ohne Armee GSoA; Ho
mosexuelle Arbeitsgruppe Bern und Zürich 
HAB & HAZ; IG Rote Fabrik Zürich; Junger 
Landesring der Schweiz JLdU; Jungsozialistln- 
nen Schweiz JUSA; Komitee gegen die Aus
höhlung des Asylrechts; Kritisches Forum Uri 
KFU; Landesring der Unabhängigen LdU; Ligue

träge! Im Durchschnitt gehören zu einem 
Ficheneintrag 8 Seiten Berichte (im For
mat A4), was also summa summarum al
leine für diese 50 «grössten Fälle» einen 
anschaulichen Berg von ungefähr 
250’000 Blatt Papier ergibt oder eben ca. 
5000 Blatt Papier pro Person/Organisa- 
tion. Bei diesen 50 «grössten Fällen» 
handelt es sich um Personen und Orga
nisationen im nahen Umfeld der PdA, 
bzw. um langjährige Überwachungen. 
Als Versuch, diese Dimensionen etwas 
zu verkleinern, will der Sonderbeauftrag
te mit einem separaten Schreiben diesen 
fünfzig Personen/Organisationen ein 
«Sonder-Angebot» machen, sie auffor
dern, auf einzelne Akten (v.a. sog. Routi
ne-Akten) zu verzichten: In seinem 
Schreiben führt der Sonderbeauftragte 
insgesamt sieben, zur Gesuchsbehand
lung notwendige, Schritte auf wie etwa 
Heraussuchen der Dossiers, Erstellen ei
nes «Referenzdossiers», Zensur, Scan
nen, Erstellen der Verfügung, Verpacken 
und Versand. Und um eine «räumliche 
Vorstellung» des Umfangs der Aktenpa
kete zu geben führt er auf: «In einer 
Schachtel von der Grundfläche A4 und 
einer Höhe von 15 cm können ca. 500 
A4-Blätter versorgt werden. Demzufolge 
erfordert die Zustellung sämtlicher aus 
Ihrer Fiche sich ergebenden Dossiersei
ten einen Umfang von xxx Schachteln». 
Gestützt auf diese Fakten und eben aus

Suisse des Droits de l’Homme; Mouvement Anti 
Apartheid MAAS; MOZ Zürich; Netzwerk für 
Selbstverwaltung; NOGERETE; Partei der Ar
beit Schweiz PdAS; Parti Chrétien Socialiste 
Fribourg PCS; Partito Socialista; PRODUGA 
Künstlerinnengruppe; Rassemblement Juras
sien; Schweiz. Arbeiterhilfswerk SAH; Schweiz. 
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände 
SAJV; Schweiz. Energie-Stiftung SES; 
Schweiz. Friedensbewegung; Schweiz. Frie
densrat SFR; Schweiz. Journalistlnnen-Union 
SJU; SGA-Zug; Soldatenkomitee; Sozialdemo
kratische Partei der Schweiz SPS; (sowie die 
Kantonalparteien SP Aargau, Luzern, Schwyz,

ökonomischen Gründen bittet der Son
derbeauftragte die Betroffenen um eine 
«Eingrenzungsmöglichkeit des Aufwan
des» (belanglose Unterlagen, Zeitungs
ausschnitte, Flugblätter etc.).
Ein erster durchgeführter Testfall ergab, 
dass der Betroffene zwar Verständnis für 
den Spanvillen des Sonderbeauftragten 
zeigte, aber trotzdem auf seinem Recht, 
alle Akten einzusehen, beharrte. Fichen- 
Fritz meint, dass dieser Fichierte richtig 
gehandelt hat und fordert deshalb alle 
auf, gleich zu reagieren.

Einträge unbedingt 
berichtigen lassen
Ein wichtiger Punkt in diesem Aktenein
sichtsverfahren ist die Möglichkeit, fal
sche Einträge berichtigen zu können. 
Der Sonderbeauftragte hat hiezu extra 
ausführliche Erläuterungen erarbeitet: 
Erwiesenermassen unrichtige Daten wie 
etwa Namen, Jahrgang, Beruf Zivilstand 
u.ä. werden direkt auf den Akten berich
tigt. Daten hingegen, deren Unrichtigkeit 
nicht bewiesen wird oder nicht beweisbar 
ist, werden mittels eines Stempels «von 
der betroffenen Person bestritten» er
gänzt. Die mitgelieferten Darlegungen 
der Gesuchstellerinnen werden den Un
terlagen beigefügt.

Uri, Wasseramt); Sozialistische Arbeiterinnen 
Partei SAP; Studentinnenschaft Uni Basel; 
SUB-Vorstand Uni Bern; Syndikat Schweiz. 
Medienschaffender SSM; terre des hommes 
Schweiz, Deutschschweizer Sektion; Verband 
Schweiz. FiImgestalterlnnen; Verband Schweiz. 
Postbeamter; Verein Feministische Wissen
schaft Schweiz; Verein Schweiz. Hanf-Freunde; 
Verein TAS; VPOD Kanton Solothurn; VPOD 
Schweiz; VSU Uni Zürich; Zürcher Arbeitsge
meinschaft für Jugendprobleme ZAGJP; AL 
Züri 1990.

Wo sind die BUPO-Akten?
Bisher haben wir nur sehr wenige BUPO-Akten erhalten, im Gegensatz etwa 
zu der uns zugeschickten Anzahl Fichen. Dass in den Akten sehr viel mehr 
Informationen, zum Teil eben auch unerfreuliche, kompromittierende ent
halten sind, ist uns dabei sehr bewusst. Um aber politisch wirksam zu sein, 
sind wir dringend auf Informationen aus den Dossiers angewiesen. Zumin
dest mündliche Angaben darüber, wer die Akten erhalten hat, was in etwa 
darin steht, woher die Berichte kommen -  ob aus Kantonen, Gemeinden, 
Städten, von Privaten oder von der BUPO selbst -  wie die Zensur aussieht 
etc. sind für unsere Arbeit unentbehrlich. Deshalb unser Aufruf: Schicken 
Sie uns Ihre Akten oder rufen Sie uns an, sobald Sie die Dossiers erhalten 
haben.
Denn es geht um eben diese Akten, die jahrzehntelang -  zur «Wahrung der 
inneren Sicherheit» -  über Bürgerinnen und Bürger im In- und Ausland 
angelegt worden sind und weiterhin angelegt werden. Der Bericht von Ge
org Kreis dokumentiert diese Überwachungspraxis längst nicht ausführlich 
genug, um ein wirkliches Bild über den real funktionierenden Staatsschutz 
zu erhalten. Und die neu entfachte Diskussion um mehr Staatsschutz zur 
Wahrung der «inneren Sicherheit» fordert mehr denn je fundierte Kritik.
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AUSLANDERHASS:

Juristische Schützenhilfe

Jetzt werden wieder Un
schuldige interniert
Dankbar nahm Bundesrat Koller die 
Kampagne über die angeblich ge
fährdete «Innere Sicherheit» auf und 
legt nun im Eiiverfahren ein Sonder
gesetz gegen Ausländerinnen vor, 
die ohne den geringsten Deliktsver
dacht mit bis zu 15 Monaten Haft be
straft werden. Mögliche Opfer sind 
bosnische Kriegsflüchtlinge, Koso- 
va-Albanerlnnen im Kirchenasyl 
oder kurdische Aktivistinnen -  aber 
auch gewöhnliche Touristinnen und 
Angehörige von Saisonniers.
«Schweizer Behörden», so lautete 
die Staatsschutzkritik in den 80er 
Jahren, «verhaften ohne Verdacht 
und bestrafen ohne Delikt». Damals 
ging die Bundespolizei wiederholt 
gegen Türkinnen, Kurdinnen und 
Zairerinnen vor, die im Schweizer 
Exil gegen ihre heimatlichen Verfol
gerregimes (Türkei, Zaire) politisier
ten. Solche Kriminalisierung ist heu
te nicht nur unverändert aktuell -  sie 
soll gar in Gesetzesform gegossen 
werden. Die entsprechende Gesetzes
verschärfung hat das Departement 
Koller mit «Zwangsmassnahmen im 
Ausländerrecht» betitelt.

Gebietssperren, Präven
tivhaft: Massnahmen im 
Stil Südafrikas
So sollen ab Mitte 1994 bestimmte 
ungeliebte Personen ohne Schweizer
pass massivsten Freiheitsbeschrän
kungen unterworfen werden: Be
schränkung des Ausgangsrayons 
(zum Beispiel auf eine Region oder 
gar einen bestimmten Ort), bestimm
te Gebietssperren oder gar Inhaftie
rung in geschlossenen Anstalten bis 
zu insgesamt 15 Monaten Dauer (3 
Monate «Vorbereitungshaft», eine 
Art Präventivhaft, gefolgt von 6 Mo
naten «Ausschaffungshaft», um die
selbe Dauer verlängerbar). Solche

rein administrati
ven Massnahmen 
erinnern an An
ordnungen von 
Willkürregimes 
wie jenes des 
weissen Südafrika 
gegenüber unbe
quemen Personen 
innerhalb der 
schwarzen Bevöl
kerung. Was Kol
ler verharmlosend 
«Vorbereitungs
haft» nennt -  wir 
sagen dem «Inter
nierung».
Der Verdacht ei
ner strafbaren 
Handlung wird 
nicht vorausge
setzt, im Gegen
teil: Die Mass

nahmen sind genau darauf zuge
schnitten, dass sie unterhalb straf
rechtlich relevanten Verhaltens ein- 
greifen sollen. Strafprozessuale Re
geln drohen auf dem Wege des Ver
waltungsrechts umgangen zu wer
den: Beamte statt Richter. Dies zeigt 
sich bei der Umgehung der festen 
Gerichtspraxis über den bedingten 
Strafvollzug. «Kleinkriminelle» sol
len selbst auf Anordnung gewöhnli
cher Polizeibehörden in Haft gesetzt 
werden können, obwohl (so die 
schriftlichen Erläuterungen des De
partements Koller) «gemäss herr
schender Praxis der Gerichte in den 
wenigsten Fällen eine unbedingte 
Gefängnisstrafe zur Anwendung» ge
langt.

«Extremistische Kon
takte»: t Jahr Gefängnis
So erlaubt der Gesetzesentwurf Haft 
unter anderem schon dann, «wenn 
der Ausländer ganz allgemein in gro
ber Weise gegen Normen des unge
schriebenen Rechtes des sozialen Zu
sammenlebens verstösst», so die 
bundesrätliche Botschaft -  und erst 
recht (die Bupo lässt grüssen), «wenn 
Kontakte zu extremistischen Kreisen 
bestehen». «Auch renitentes oder 
dissoziales Verhalten» genügt zu 
Sanktionen wie «z.B. Umplazierun
gen» -  von erwachsenen Menschen, 
wohlverstanden. Genauer einge
grenzt sind die Begriffe wie «sozia
les Leben» oder «renitent» nicht, 
eine Bundesgerichtspraxis gibt es 
ebenfalls nicht, denn die Begriffe 
sind im Polizeirecht zum Teil gänz
lich neu.
Trotz derart ausufemder Verhaf
tungsbefugnis ist nicht einmal sicher
gestellt, dass vom ersten Moment an 
ein hierarchisch hochrangiger Beam
ter eine Kontrolle ausübt: Der Geset
zesentwurf erlaubt es theoretisch je
dem gewöhnlichen Fremdenpolizei
beamten oder Dorfpolizisten, die

Haft zu verhängen. Eine Art Haftprü
fungsverfahren ist bloss innert dreier 
Tage vorgesehen, eine spätere rich
terliche Überprüfung ist bei der 
«Vorbereitungshaft» auf einmal mo
natlich beschränkt und bei der «Aus
schaffungshaft» auf einmal alle zwei 
Monate.

Flüchtlinge als Opfer
Mögliche Betroffene sind keines
wegs bloss sogenannte «Asyldealer» 
(wie immer die entsprechende Defi
nition auch lauten mag), denen man 
nicht anders habhaft werden könnte, 
wie es in den vorbereitenden politi
schen Diskussionen von seiten der 
FDP und der SVP hiess. Sämtliche 
Ausländerinnen mit sogenannt 
schwachem Ausländerstatus sind 
mögliche Opfer solcher Zwangs
massnahmen: asylsuchende Flücht
linge, insbesondere bosnische und 
kosovo-albanische Flüchtlinge mit 
unsicherem Status («vorläufige Auf
nahme»), Ehefrauen und Kinder von 
Saisonniers (denen das Recht auf Fa
miliennachzug verweigert ist), unter 
Umständen gar gewöhnliche Touri
stinnen, die in den Augen einzelner 
Beamtinnen verdächtig erscheinen.
Sie alle bilden laut den komplizierten 
und kleinkrämerischen neuen Geset
zesvorschriften mit bestimmten 
nicht-kriminellen Verhaltensweisen 
eine «Störung oder Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit und Ord
nung»

Rechtsprofessor rüttelt 
am Rechtsstaat
Die neuen «Zwangsmassnahmen im 
Ausländerrecht» lassen sich in die 
Reihe ausländerfeindlicher Massnah
men der Staatsschutzbehörden ein- 
ordnen. Das hohle Schlagwort von 
der «Inneren Sicherheit» erlaubt es, 
selbst solch weitgehende Eingriffe in 
die Freiheitsrechte Unverdächtigter 
in einer breiteren Öffentlichkeit 
durchzusetzen. Die sommerliche Po- 
litdebatte um die sogenannten «Asyl
dealer» bildete dabei den Vorwand, 
eine Mogelpackung auszuarbeiten. 
Auch wenn man Kollers Nachgeben 
gegenüber den rechtsreaktionären 
Kreisen als weiteren Versuch wertet, 
sich in der Polizeifestung Europa 
einzukaufen -  es erschreckt, wieweit 
der Herr Rechtsprofessor die Aus
höhlung völkerrechtlicher Grundnor
men wie der persönlichen Freiheit 
und der Bewegungsfreiheit zulässt.
Der Menschenrechtsexperte Ludwig 
A. Minelli bringt es auf den Punkt: 
«Der Begriff und die vorgesehene 
Praxis der Vorbereitungshaft stehen 
in erheblicher Nähe des Begriffs der 
politischen Schutzhaft im Sinne der 
nationalsozialistischen Praxis im 
Dritten Reich. Sie sind de abzu
lehnen.»

Wiederholt sich die Geschichte?
Sommer 1941: Die Bundesanwalt
schaft beantragte dem Bundesrat be
reits im Juni 1940, Verdächtige -  
«staatsgefährliche Extremisten» -  zu 
verhaften. Der Armeestab verlangte 
im Juli 1941 dasselbe: «Eine Bekeh
rung fanatischer Extremisten durch 
Strafverbüssung ist unmöglich. (...) 
Diesen Elementen ist nur dadurch 
beizukommen, dass sie vom Verkehr 
mit der Aussenwelt abgeschnitten 
werden.» Ein Entwurf eines Bundes
ratsbeschlusses sah denn auch vor: 
«Schweizerbürger, die durch ihre poli
tische Tätigkeit die innere oder äusse
re Sicherheit sowie die Unabhängig
keit des Landes nachgewiesenermas- 
sen gefährden, können, ohne Rück
sicht auf die Strafbarkeit ihrer Hand
lungen, durch den Bundesrat auf un
bestimmte Zeit... interniert werden. 
Ausländer können ebenfalls interniert 
werden, wenn sich der Vollzug der 
gegen sie ausgesprochenen Landes
verweisung als nicht durchführbar er
weist.»

Und Artikel 12 der definitiven Sicher
heitsverordnung vom 12. Januar 1951 
sah die flächendeckende Überwa
chung von Verdächtigen vor, ihre Un
terstellung unter polizeiliche Melde
pflicht, die Telefon- und Postkontrolle, 
die Zuweisung eines Zwangsaufent
haltes.

Die Vorbehalte einzelner Kantone 
galten damals weniger der vorgese
henen Internierung, als dem Zeitpunkt 
ihrer Einführung. Der Kanton Tessin 
sah darin z.B. die Gefahr, dass die 
Betroffenen durch vorzeitiges Be
kanntwerden ihrer Überwachung und 
Internierung gewarnt würden und un- 
tertauchen könnten. Zürich und Aar
gau sprachen sich für eine Einführung 
im Moment «erhöhter Gefahr» aus, 
der Kanton Aargau hiess eine frühzei
tige Internierung von Ausländern gut, 
mit der Verhaftung von Schweizern 
hingegen solle so lange als möglich 
zugewartet werden.

Der Kanton Neuenburg hingegen 
äusserte in seinem Schreiben vom 9. 
Dezember 1994 grosse Bedenken 
und wollte dem Bundesrat nur im 
Kriegsfall Internierungskompetenzen 
geben: «Dieser Artikel erlaubt also die 
vorsorgliche Internierung unschuldi
ger Leute, von denen man aber 
glaubt, dass sie jetzt oder in Zukunft 
schuldig sind! Eine solche Vorschrift 
ist geeignet, zu einer schweren Ver
letzung der individuellen Freiheit des 
Bürgers zu führen. (...) Sie steht auch 
in einem förmlichen Widerspruch zu 
den Grundsätzen, auf denen unsere 
demokratische Ordnung beruht: Mei
nungsfreiheit, Glaubens- und Gewis
sensfreiheit, Versammlungsfreiheit 
etc. Sie gibt unserer Polizei die glei
chen ausgedehnten Befugnisse wie 
sie den Behörden in einer Diktatur zu
kommen und ist unserer Ansicht nach 
nur für den Fall gerechtfertigt, wenn 
sich die Schweiz im Krieg befinden 
würde...»

(Quelle: Bericht Georg Kreis, «Staats
schutz in der Schweiz»)
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DAS MANÖVER VON RECHTS:

«Innere Sicherheit» statt soziale Sicherheit
In Deutschland prägt die CDU 
in der innenpolitischen Ausein
andersetzung schon seit länge
rem den Kampfbegriff der «in
neren Sicherheit». Zur Kampa
gne gehört Innenminister Kant- 
hers «Sicherheitspaket 94». 
Diese Kampagne soll nun auf 
die Schweiz übertragen wer
den. Bundesrat Koller erklärte 
die «innere Sicherheit» zum 
Schwerpunktthema 1994 und 
gab im gleichen Atemzug zu, 
dass die Schweiz die tiefste Kri
minalitätsrate Europas aufwei
se und die Zahl der angezeig
ten Straftaten rückläufig sei. 
Trotzdem überbieten sich 
FDP, CVP und SVP gegensei
tig in der Dramatisierung der 
Gefahren und in den Forderun
gen nach neuen staatlichen 
Massnahmen im Polizeibe
reich. Und weil ihnen just Kol
lers Kriminalitätsstatistik da
bei nicht «entgegenkommt», 
fordern sie unisono deren «In
tensivierung und Verbesse
rung».

''T IHRE INNERE ' 
SiC/jEMafr /S r wìc/frìé, 
tu e u r IHRE & & A IM

SICHERHEIT—f /  _

Schmiergeld und Flucht
geld bleiben ausgeklammert

H l H  M if f l l f

Die FDP warnt vor zuviel Daten
schutz und fordert die Neuaufrü
stung der politischen Polizei, also 
die präventive Informationsbe
schaffung ohne Verdacht auf eine 
strafbare Handlung im Staats
schutzbereich. Dies, obschon der 
Fichenskandal zeigte, wie leicht 
die politische Polizei selber zur 
Bedrohung der inneren Sicherheit 
wird. Die CVP fordert den ver
stärkten Einsatz von V-Leuten, 
also von verdeckt arbeitenden Be
amten -  einem rechtsstaatlich 
äusserst fragwürdigen Mittel, das 
die Grenzen zwischen Strafver
folgung und Anstiftung zum Ver
brechen verwischt.
Und ausgerechnet die Anti-EG- 
Partei SVP sieht die Lösung in 
verstärkter internationaler Zusam
menarbeit im Polizeibereich und 
im Anschluss an die europäischen 
Polizeicomputer. Natürlich fällt 
bei der SVP kein Wort dort, wo 
die Verbesserung der internationa
len Zusammenarbeit am aktuell
sten wäre: nämlich über rechtliche 
Regelungen, die den Schmiergeld- 
und Fluchtgeldhort Schweiz unat
traktiv machen könnten.

Bezeichnend ist, worüber 
geschwiegen wird

ÿ ,\cCX \ \ 'f  's % v>

Ganz generell ist bei den Stel
lungnahmen von SVP, FDP und 
CVP am aufschlussreichsten, 
worüber sie schweigen. Zum Bei
spiel über die Bedrohung der 
Frauen durch Männergewalt. 
Würde diese Bedrohung nicht 
ausgeblendet, dann müsste man 
sich mit den Risiken der unbe- 
gleiteten Züge befassen, die als 
Folge der Sparpolitik beim Bund 
demnächst in grosser Zahl herum
fahren werden.

Und dann wäre es auch nicht 
möglich, die Bedrohung der Si
cherheit der Frauen durch sexuel
le Belästigungen am Arbeitsplatz 
und die Notwendigkeit gesetzli
cher Regelungen zu vergessen. 
Und man müsste sich für jene Re
gelungen im Gleichstellungsge
setz einsetzen, die gerade jetzt 
von bürgerlichen Politikern be
kämpft werden.

Auffälligerweise schweigen die 
Stellungnahmen auch über die 
schwerwiegenden Folgen der 
heutigen, repressiven Drogenpoli
tik. Der Schritt weg von der Dro
genprohibition wäre die wohl

wirksamste Strategie zur Be
kämpfung der Kriminalität, na
mentlich auch der Beschaffungs
kriminalität. Doch damit wollen 
sich die Ideologen der «inneren 
Sicherheit» gar nicht erst befas
sen. Ebensowenig erstaunt, dass 
die Forderung nach einer restrik
tiven Waffengesetzgebung fehlt, 
für welche die Verfassungsgrund
lage jetzt ja vorhanden wäre. Da
bei ist der Zusammenhang von 
besonders schwerwiegenden Ge
waltdelikten mit der leichten Ver
fügbarkeit von Waffen offen
sichtlich, wie Kriminologen nach
gewiesen haben.

Gefährliches
Ablenkungsmanöver

Doch ganz abgesehen davon: 
Weshalb singen FDP, CVP und 
SVP das neue Lied der «inneren 
Sicherheit» gerade jetzt? Das hat 
in der Schweiz dieselben Gründe 
wie in Deutschland. Die Arbeits
losigkeit ist so hoch wie nie seit 
den dreissiger Jahren. Immer 
mehr Menschen haben Angst und 
sind verunsichert. Wer von einer 
wirksamen Politik gegen die Kri
se, wer von Massnahmen gegen 
die Arbeitslosigkeit und von ei

nem Ausbau des Sozialstaats 
nichts wissen will, versucht die 
Bedrohung auf einen anderen 
Schauplatz zu verlagern. Es ist 
kein Zufall, dass die Debatte über 
«innere Sicherheit» (wie kurz zu
vor diejenige über «kriminelle 
Asylsuchende») genau in dem 
Moment lanciert wird, wo mit 
den vorgeschlagenen Sparpro
grammen der Abbau von öffentli
chen Errungenschaften und der 
sozialen Sicherheit droht. Wir 
müssen die Debatte über das füh
ren, worum es geht: über die so
ziale Sicherheit, über das Fehlen 
einer wirksamen Politik gegen die 
Krise und über den im Gang be
findlichen Umverteilungsprozess 
von unten nach oben.

Der Bericht zum Entwurf des 
«Bundesgesetzes über Zwangs
massnahmen im Ausländerrecht» 
(32 Seiten) kann -  ergänzt mit den 
wichtigsten Stellungnahmen von 
Kantonen, Parteien, Hilfswerken 
und weiteren engagierten Organi
sationen sowie einigen Pressear
tikeln -  bestellt werden bei der 
ARBEITSSTELLE FÜR ASYLFRA
GEN, Postfach 6966, 3001 Bern 
(Kopier- und Versandkosten wer
den in Rechnung gestellt).
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DER KANTHERSCHLAG:

Innere Sicherheit 
hüben und drüben
Fichen-Fritz bringt eine 
Gegenüberstellung der Re
zepte zur «Inneren Sicher
heit»: Einmal Forderungen 
des Deutschen Bundesin
nenministers Manfred 
Kanther (Aussagen vom 
30. September 1993, und 
dann dasselbe aus Schwei
zer Sicht, unter anderem 
auch von Bundesrat Arnold 
Koller (Stand:30. Oktober
1993).

Jenseits des Rheins...

In Deutschland sollen unter den 
Stichworten «Sicherheitspaket 94» 
und «Verbrechensbekämpfungsge
setz 94» schnellere Strafverfahren 
(also weniger Rechte für die Ange
klagten) und härtere Strafen, auch 
gegen Jugendliche, eingeführt wer
den («Hauptverhandlungshaft», sum
marische Beweiserhebung).

erhalten und die Kronzeugenrege
lung -  sie galt bisher nur bei sog. 
Terroristenprozessen -  soll künftig 
auch bei «Bandenverbrechen» zur 
Anwendung kommen. Zusätzlich 
«im Visier» der Massnahmen zur 
Gewährung der «inneren Sicherheit» 
stehen die «Schlepperbanden» (ver
stärkte Grenzüberwachung, Erhö
hung des Strafmasses in Fällen der 
«Schleuserkriminalität»). Mit der 
«Erweiterung der Strafbarkeit krimi
neller Vereinigungen» sollen Tat ver
dächtige im Ausland, die in die Bun
desrepublik «hineinwirken», verfolgt 
werden können.
Datenschutzvorschriften im Bereich 
des Verfassungsschutzes sollen aus
gehöhlt werden, Polizeibehörden und 
Nachrichtendienste besseren Zugriff 
auf das Ausländerzentralregister er
halten. Und um den Vorwurf der 
Rechtsblindheit abzuwenden, soll 
die Verwendung von Symbolen, die 
denen der Nazis «zum Verwechseln 
ähnlich sind» unter Strafe gestellt 
werden sowie das Vereinsgesetz neu 
geregelt werden.

Nebst all diesen repressiven Mass

nahmen zur «Wahrung der inneren 
Sicherheit» legt Innenminister Kant
her aber auch grossen Wert auf die 
«Wiederbelebung von Sekundärtu
genden» die da sind: Fleiss, Ord
nung, Ausdauer, Kameradschaft und 
Heimatliebe.

...und diesseits desselben

In der Schweiz sind einige Forderun
gen der rechtsbürgerlichen Propagan
da-Schlacht bereits auf dem «Weg 
der Erfüllung». Dies gilt insbesonde
re für die geplanten Verschärfungen 
im Ausländer- und Asylgesetz (s. 
dazu Bericht auf Seite 3), die Reor
ganisationspläne der BUPO oder die 
in Zürich praktizierte Internierung 
von drogenkranken Menschen, bzw. 
ihre «Ausschaffung» in die Wohnge- 
meinde. Zusätzlich sind -  nicht zu
letzt im Hinblick auf bevorstehende 
Wahlen -  weitere «Kampf-Massnah
men» zur «Wahrung der inneren Si
cherheit» angesagt:
SVP: Schaffung einer Zentralstelle 
zur ’Bekämpfung’ des «organisierten 
Verbrechens» oder generell einer 
Nachrichten- und Lagezentrale, 
Schaffung eines eidgenössischen 
Kriminalamtes und damit u.a. ver
bunden die Beschleunigung von 
Strafverfahren, Sicherstellung eines 
Zugangs zu europäischen Informa
tionssystemen und (vordringlich) 
Entsendung von Polizei-Verbin
dungsleuten ins Ausland, Gesetzes
grundlage für zwischenkantonale 
Fahndungs- und Beobachtungstätig
keiten und für den Einsatz von V- 
Leuten....

FDP: Präventive Informationsbe
schaffung -  im Sinne eines Nach
richtendienstes -  auch ohne Tatver
dacht, Einsatz von V-Leuten, 
Ausweitung der Kronzeugen
regelung, Schaffung eines eidgenös
sischen Kriminalamtes, eines 
Migrationsgesetz als «wirksamer 
Steuerungsmechanismus des Auslän
derbestandes in der Schweiz», Asyl
gesetzrevision, Datenschutz darf 
nicht zum Täterschutz «verkom
men», Ausbau der räumlichen und 
personellen Kapazitäten im Strafvoll
zug, weniger Vorschriften im Sinne 
von weniger Staat, bürgemahe Poli
zei, Einsatz von privaten Überwa
chungsorganisationen zur Entlastung 
der Polizei, Aufbau einer europäi
schen Polizeiführungsakademie in 
Basel...

CVP: Präventive Informationsbe
schaffung ohne Tatverdacht unter 
dem Stichwort Staatsschutz, in prä
ventivem Sinne generell mehr Poli
zeipräsenz an «neuralgischen» Punk
ten wie z.B. in Schulen und 
Wohnquartieren, Beschleunigung 
von Strafverfahren, Optimierung von 
Datenaustausch, verstärkte interna
tionale Zusammenarbeit in allen Be
reichen, Zusammenarbeit mit EU
ROPOL, Gesetzesgrundlage für den 
Einsatz von V-Leuten, Schaffung ei
nes eidgenössischen Kriminalamtes, 
Ausweitung der Kronzeugenrege
lung, Einführung des Tatbestands der 
«kriminellen Organisation» schaffen, 
Schaffung einer Zentralstelle zur 
«Bekämpfung der organisierten Kri
minalität»...

Einschneidenste Massnahme ist si
cher der sog. «grosse Lauschangriff», 
sprich die Möglichkeit der flächen
deckenden Telefon- und Wohnungs
abhörung, vordergründig gerichtet 
gegen die «organisierte Kriminali
tät». Dazu soll u.a. der Bundesnach
richtendienst BND die aus seinen Te
lefonabhörungen gewonnenen
Informationen künftig auch den Er
mittlungsbehörden weitergeben kön
nen. (Der BND hört, um Erkenntnisse 
über sog. organisierte Kriminalität zu 
erhalten, täglich 4000 Telefonate ab!).
Verdeckte Ermittler (V-Männer) sol
len mehr Kompetenzen und Rechte

SCHNÜFFEL, HORCH UND GUCK

Beim Komitee «Schluss mit dem 
Schnüffelstaat» ist ab sofort ein neu 
erstelltes Dossier «INNERE SICHER
HEIT» erhältlich. Darin enthalten sind 
verschiedene Referate von Bundesrat 
Koller zum Thema sowie die «Strate
giepapiere» und Forderungskataloge 
der bürgerlichen Parteien FDP, SVP 
und CVP. Ergänzt werden diese Un
terlagen mit der Rede des deutschen 
Innenministers Kanther sowie ver
schiedenen Presseartikeln. (Fr. 40.- 
einzahlen auf PC-Konto 30-4469-3, 
das Dossier -  ca. 150 Seiten A4 -  
wird so rasch als möglich zugestellt).

BUFIS IS WATCHING YOU
: S IS /E IS ?

it ............

(geplant)
Bundes-
anwaltsehaft
(6 A )

S IS /E IS ?
EUROPOL?

DOSIS

AUPER

ZAR H

Bundesamt für 
Innere Sicherheit 
(BUFIS) (geplant) |SJBundesamt für

Polizeiwesen
(BAP) f|v Bundesamt für

Ausländerfragen
(BFA)

Würde mit 
der Bupo 
auch wesent
liche Kom
petenzen ab
geben müs
sen und auf 
ihre Funktion 
als Ankiage- 
behcrde des 
Bundes 
reduziert.

Bundespolizei 
(Bupo)______

Zentralpolizeibüro 
(Zepo) -» Interpol

Abteilung M igration, Innere 
Sicherheit... (seit 1.6.1993)

Zentralstelle
für Sprengstoffdelikte

Zentralstelle
zur Bekämpfung illegaler 
Kriegsmaterialgeschäfte

Zentralstelle
zur Bekämpfung des illegalen 
Betäubungsmittelverkehrs 
(seit 1.9.1992)

evt. Zentralstelle 
zur Bekämpfung 
des Schleppertums 
(geplant)

Zentralstelle zur Bekämpfung der 
Falschmünzerei (seit 1.9.1992) 
evtl. Zentralstelle zur Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität (geplant)

Bundesrat Koller -  als Chef des EJPD zuständig für all diese Forderungen -  ist nicht untätig geblieben. 
Wie die reorganisierten Überwachungsstrukturen dereinst aussehen könnten -  mit dem geplanten Super- 
Staatsschutzamt BUFIS (s. Fichen-Fritz Nr. 14), dem Ausbau des Bundesamtes für Polizeiwesen und der 
Erweiterung der Aufgaben des Bundesamtes für Ausländerfragen -  zeigt diese Graphik -  ein Vorabdruck 
zu einem fundierten Beitrag zum Thema aus der Dezember-Ausgabe der juristischen Fachzeitschrift 
«plädoyer»: (zu bestellen bei: Redaktion «plädoyer», Postfach, 421,8026 Zürich)
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STAATSSCHUTZOPFER:

IN ZUREICH ARM DRAN
«Die Fichen-Geschädigten sol
len Schadenersatz bekom
men», titelte der «Tages-Anzei
ger» einen Bericht am 27. Au
gust 1992 anlässlich einer Pres
sekonferenz des Zürcher Stadt
rates. Und weiter: Der Stadt
rat wolle den Leuten, denen 
durch die Fichierung Unrecht 
geschehen ist oder die materiel
le Schäden erlitten haben, 
rasch Schadenersatz leisten!
Gleich zwei Betroffene erhalten jetzt 
aber -  trotz diesen stadträtlichen Be
teuerungen -  keine Schadenersatz
zahlungen. Die Sachlage ist bei bei
den Betroffenen fast identisch. Der, 
vom Stadtrat eingesetzte, verwal
tungsunabhängige Schlichter, Dr. 
Jacques Vontobel, anerkennt zwar in 
beiden Fällen die Tatsache, dass die 
Krankenpfleger aufgrund ihrer poli
tischen Aktivitäten, bzw. ihrer Fi
chen und Akten bei der Stadtpolizei 
Zürich, nicht eingestellt worden 
sind. Mit einem tiefen Griff in die 
juristische Trick-Kiste aber lehnt er 
jegliche Ersatzzahlungen für Lohn
ausfall ab.

Strafuntersuchung 
- was tun?
N e u  e r s c h i e n e n :  D i e  d r i t t e  u n d  
v o l l s t ä n d i g  ü b e r a r b e i t e t e  A u f l a 
g e  d i e s e s  p r a k t i s c h e n  H a n d b u 
c h e s  f ü r  a l l e ,  d i e  v o n  e i n e m  
S t r a f v e r f a h r e n  b e t r o f f e n  s i n d :  
A n g e s c h u l d i g t e ,  A n g e h ö r i g e  
u n d  a n d e r e  K o n t a k t p e r s o n e n .
•  W a s  s i n d  u n d  d ü r f e n  P r i v a t 

p o l i z i s t e n ?
•  W i e  l a n g e  d a u e r t  d i e  U n t e r s u 

c h u n g s h a f t ?
•  W i e  w e i t  g e h t  d a s  A u s s a g e 

v e r w e i g e r u n g s r e c h t ?
•  W i e  w e h r e n  S i e  s ic h  g e g e n  

d i e  D u r c h s i c h t  I h r e s  A d r e s s -  
b ü c h l e i n s ?

•  W e r  d a r f  S i e  i m  G e f ä n g n i s  b e 
s u c h e n ?

•  K o m m e n  J u g e n d l i c h e  a u c h  in  
H a f t ?

•  D ü r f e n  S ie  d e m  R e c h t s a n w a l t  
a u s  d e m  G e f ä n g n i s  t e l e f o n i e 
r e n ?

1 9 2  S e i t e n ,  b r o s c h i e r t ,  F r .  2 5 . - ,  
B e s t e l l u n g e n  a n :  A n w a l t s k o l l e k 
t i v ,  P o s t f a c h  1 2 5 ,  8 0 2 6  Z ü r i c h

Fall 1, Krankenpfleger B.:
Seine Geschichte dokumentierte Fi- 
chen-Fritz bereits im März 1992, 
(Fichen-Fritz Nr. 9). B.’s Stellenbe
werbungen beim Triemli- und beim 
Uni-Spital wurden aus rein politi
schen Gründen abgelehnt. Was auf 
der Fiche mit kurzen Hinweisen 
erahnt werden konnte, bestätigt der 
Schlichter jetzt in seiner 22 Seiten 
starken Begründung, nach Einsicht 
in alle verfügbaren Unterlagen. Die 
Staatsschutzakten von B. beim 
KK III gelangten «auf dem üblichen 
Weg via Kommandant Stadtpolizei 
zum Polizeivorstand, welcher sie 
den zuständigen Verwaltungsvor
ständen weiterleitet». Vontobel stellt 
sich bei seiner Beurteilung auf den 
Standpunkt, dass «der Bewerber die 
Wahl nicht verlangen kann», dass es 
im Ermessensspielraum der Wahlbe
hörde stehe, eine Gesinnungsprü
fung vorzunehmen. Dazu findet sich 
in seinen Ausführungen das vielsa
gende Zitat: «Wer dem Staat Feind 
ist,... seine demokratische Ordnung 
aufheben will, kann nicht Diener 
dieses Staates sein».

Hinterhältiger V-Mann- 
Einsatz
Dass in der Fiche von B. Informatio
nen vom Polizeispitzel Truniger vor
handen sind, ist für Vontobel kein 
Grund, B’s Schadenersatzgesuch 
gutzuheissen. Zwar hält er fest, dass 
«der verdeckten Fahndung eine Hin
terhältigkeit zugrunde liegt». Der 
Staat versuche mit unehrlichen Mit
teln seine Bürger auszuforschen. 
Zweifelhaft sei daher, «wenn der 
Staat von den Bürgern Loyalität for
dere, sich aber gleichzeitig hinter
hältiger Methoden zur Auskund
schaftung seiner Bürger bedient». 
Dann aber dreht Vontobel den 
Spiess elegant um: «Allzusehr ist B. 
auch nicht legitimiert, sich über die 
verdeckte Fahndung aufzuhalten, hat 
er doch seinerseits durch die ver
mummte Teilnahme an Demonstra
tionen eine offene Begegnung mit 
den Organen des Staatsschutzes ver
unmöglicht»! Die Spitzeltätigkeit 
Trunigers im Falle B. kann daher 
«gemäss der geltenden Rechtsspre
chung nicht als rechtswidrig be
zeichnet werden».

Fall 2, Krankenpfleger R.:
Der Verwalter eines städtischen Al
tersheims wollte 1985 den deutschen 
Pfleger R. anstellen. Aufgrund sei
ner Fichen bei der Polit-Polizei (wo 
er als «Berufsdemonstrant» bezeich
net war) verweigerte das Sozialamt 
die Anstellung. Vontobel beweist -  
unter Beizug zusätzlicher Akten -  
ganz klar, dass dieser Sachverhalt 
stimmt, dass auch in diesem Fall 
Staatsschutzakten der Polizei an das 
Sozialamt weitergeleitet wurden. 
Der damalige Chef des Fürsorgeam
tes, Dr. Paul Urner, wies den Heim
vorsteher mündlich an, R. nicht ein
zustellen. Auf die Frage, warum, 
weigerte sich Urner, dem Heimlei
ter, der sich noch heute an diese Ge
schichte erinnert, nähere Gründe an
zugeben. Und in einer internen Ak
tennotiz des Fürsorgeamtes ist wei
ter zu lesen: «Glücklicherweise wur
de die Anstellungsverfügung noch 
nicht ausgehändigt und befindet sich 
noch bei uns... Bei allfälligen Rück
fragen kann sich Herr R. direkt an 
Dr. Urner wenden». Was R. denn 
auch tat, aber auch ihm gab Urner 
keine Begründung zu seiner Nicht- 
Anstellung. Ebenso lehnte Urner es 
ab, R. diesen Sachverhalt schriftlich 
zu bestätigen.

Damit ist für Vontobel klar, dass R. 
gleich in doppeltem Sinne keinen 
Anspruch auf Schadenersatzzahlun
gen geltend machen kann: «Eine 
überhaupt nicht eröffnete ... Verfü
gung hat zur Folge, dass die Anord
nung keine Rechtswirkungen zu ent
falten vermag».

Und: «Wer als Ausländer sich im 
Gastland extrem-politisch betätigt, 
muss damit rechnen, dass das Gast
land ihm in seiner Verwaltung nur 
schwerlich eine Anstellung ver
schaffen wird»!!!

Ganz private,
städtische
Schnappschüsse
Wie dringend notwendig eben die
se Polizeidaten-Kontrollkommis- 
sion ist, beweisen die jüngsten Ma
chenschaften eines privaten 
Schnüfflers, der die Stadtpolizei 
mit Fotos von Demonstrationen 
«versorgte». Hier nochmals die 
Fakten zu diesem «Fall»: Seit dem 
1. Mai 1992 hat eine unbekannte 
Privatperson mindestens an die 
zehnmal Teilnehmerinnen von (be
willigten) Demos photographiert 
und die Aufnahmen der Polizei 
übergeben. Diese nahm die Bilder 
noch so gerne an und ersetzte dem 
Eiferer gleich auch noch anstands
los das Filmmaterial. Den stadtzür- 
cher Schnüfflern sei an dieser Stel
le zugute gehalten, dass sie den 
Sparwillen der Stadt in die Tat Um
setzen: Gab's früher für die «priva
ten Spitzel» noch einmal jährlich 
ein «Nachtessen in einem Arbeiter
restaurant», wird heute offenbar 
nur noch Materialersatz geleistet.

Einige dieser Photos wurden jetzt 
als Beweismittel im Prozess gegen 
A.S. eingesetzt. Ihr droht unter an
derem wegen Landfriedensbruch 
erneut eine Gefängnisstrafe. «Mehr 
Zeugenschutz als ein reuiger Ma
fioso» erhielt der unbekannte Hob- 
by-Staatsschutz-Photograph, als 
es um seine Einvernahme im Pro
zess gegen A.S. ging: Von zwei 
Polizisten begleitet, vollständig 
vermummt, mit Polstern in seiner 
Gestalt verfremdet und unter völli
ger Wahrung seiner Anonymität 
konnte er «einvernommen» wer
den.... Kunststück, will «Mister X.» 
gemäss eigenen Aussagen doch 
später mal zur Polizei! Am liebsten 
wohl zur re-organisierten Schnüf
felpolizei PMS (politisch motivierte 
Straftaten). Im übrigen verweigerte 
der Bezirksanwalt der Angeklagten 
A.S. die Einsicht in die Photo-Nega
tive, mit der Begründung, sie seien 
«nicht vorhanden.»

Polizeivorstand Neukomm (SP) 
weist sämtliche Beschuldigungen, 
gemäss denen der Hobby-Foto- 
graph im Auftrag der Polizei gehan
delt hätte, zurück. Neukomm be- 
zeichnete an einer Pressekonfe
renz die direkten Kontakte zwi
schen «Mister X.» und der Abtei
lung PMS als «normal» und meinte 
weiter: «Wir sind zur Entgegennah
me und Auswertung solcher Privat
photos verpflichtet, ob wir wollen 
oder nicht». Diese Auffassung al
lerdings ist für Fachleute juristisch 
nicht haltbar, denn: «Das Handeln 
der Privatperson wird zu staatli
chem Handeln, wenn es mit Wissen 
und Duldung der Polizei ge
schieht».
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STADT ZURICH:

Kommt sie oder kommt sie nicht?

Anlässlich der «friedlichen Räumung» des Wohlgroth-Areals ergriff die Polizei 
die gute Gelegenheit und filmte, was es zu filmen gab, vom Boden aus und aus 
der Luft: Gefilmt wurden sowohl der Einsatz der Spezialeinheiten der Polizei 
als auch Passantinnen, anwesende Zuschauerinnen und Bewohnerinnen... 
alles zu Ausbildungszwecken??? Unser Fichen-Tip: Einsichtsbegehren in die 
«Photo- und Filmkartei Wohlgroth» sind ab sofort zu richten an: Stadtpolizei 
Zürich, Abteilung PMS, Grüngasse 19, 8004 Zürich. (Bild: Klaus Rosza)

Endloses Seilziehen um parlamen
tarische Polizeidaten-Überwa- 
chung in der Stadt Zürich: Zür
cher Gemeinderat dafür -  Regie
rung dagegen oder: «STAATS
RECHTLICHER CHABIS»

Der Zürcher Gemeinderat hat am 3. 
November 1993 als erste schweizeri
sche Behörde eine eigens für die 
Kontrolle des Staatsschutzes be
stimmte parlamentarische Überwa
chung eingeführt. Bis die entspre
chende Kommission aber tätig wer
den kann, dürfte noch einige Zeit 
verstreichen, denn: Der Stadtrat hat 
(leider) erwartungsgemäss am 24. 
November 1993 eine Beschwerde ge
gen diesen Beschluss beim Bezirks
rat eingereicht.
Eigentlich wäre es nur mehr darum 
gegangen, das zu verwirklichen, was 
der Gemeinderat (Legislative) der 
Stadt Zürich längst wollte: Er hatte 
im Frühjahr 1991 (!) ohne jede Ge
genstimme beschlossen: «Die Staats
schutztätigkeit der Stadtpolizei im 
gerichtspolizeilichen Bereich (bei ei
ner Weiterführung auch die im poli
tisch-polizeilichen Bereich) und die 
Führung polizeilicher Registraturen 
sind einer parlamentarischen Kon
trolle zu unterstellen. Zu diesem 
Zweck soll eine ständige gemeinde- 
rätliche Kommission geschaffen wer
den, die über die Kompetenzen einer 
Untersuchungskommission verfügt 
und in der alle Fraktionen vertreten 
sind.» Dieser Beschluss entsprach 
der Empfehlung Nr. 3 der Untersu
chungskommission Politische Poli- 
zei/Staatsschutz, die der Gemeinderat 
der Stadt Zürich damals eingesetzt 
hatte.
Inzwischen sind die Strukturen, wel
che mit dem Staatsschutz beauftragt 
waren und die Fichen «gepflegt» hat
ten (das KK III und das Büro S) vom 
derzeitigen SP-Polizeivorstand Neu
komm tatsächlich aufgelöst worden 
mit dem Hinweis, die Stadtpolizei 
betreibe keine politische Polizei 
mehr und das Schnüffeln in diesem 
Bereich sei aufgegeben (vgl. dazu 
auch Fichen-Fritz Nr 9, März 92, pro 
und contra Auflösung der Polit-Poli- 
zei in der Stadt Zürich).

Lust zur Unlust
Damit wäre eigentlich von keiner 
Seite her mehr Widerstand bei der 
Einführung einer Kommission, wie 
sie 1991 beschlossen worden war, zu 
erwarten gewesen. Die das Geschäft 
vorberatende Kommission hatte denn 
auch bald einmal die für die Durch
führung nötigen Gesetzesänderungen 
formuliert. Sie musste aber frustriert 
feststellen, dass mit zunehmender 
Distanz zu den Monaten der Fichen
skandale offenbar die Lust abnimmt, 
wirksame Grundlagen dafür zu 
schaffen, dass weiteres rechtswidri

ges Schnüffeln im politischen Be
reich verunmöglicht wird. Jedenfalls 
wollten nunmehr weder Stadtrat 
(Exekutive) noch die seinerzeit eben
falls zustimmenden Fraktionen der 
SVP und der CVP Hand zu einer ra
schen Lösung bieten. Lediglich die 
FDP war bereit, allerdings unter Ein
schränkung der Kontrollbereiche, 
sich an die seinerzeitigen Beschlüsse 
zu halten.
Die vorberatende Kommission sah 
vor, in der stadtzürcherischen Ge
meindeordnung eine vom Parlament 
zu wählende «Kommission zur Über
wachung von Polizeidaten» einzu
führen. Ihre Aufgabe wurde wie folgt 
definiert:

•  Die Kommission zur Überwa
chung von Polizeidaten prüft die 
Beschaffung und Bearbeitung von 
Personendaten durch die Stadtpoli
zei und berichtet jährlich über 
Recht- und Zweckmässigkeit der
selben.

•  Jede Fraktion hat Anspruch auf 
mindestens einen Sitz.

•  Die Kommission verfügt über die 
Rechte und Pflichten einer Unter
suchungskommission.

Sinn dieser Regelung ist eine mög
lichst umfassende Kontrolle aller -  
elektronisch oder manuell -  erarbei
teten Daten, soweit sie durch die 
Stadtpolizei erhoben werden. Die 
Kommission soll nicht einfach wie 
üblich dem Parteienproporz entspre
chen, sondern es soll garantiert sein, 
dass gerade die beim politischen Be
schatten besonders «berücksichtigten 
Minderheiten» Eir nehmen kön

nen. Vor allem aber stehen der Über
wachungskommission wesentlich 
schärfere Untersuchungsmittel zur 
Verfügung als anderen Parteikom
missionen: Eine stadtzürcherische 
Untersuchungskommission hat auch 
ohne Zustimmung der Regierung 
volle Akteneinsicht. Sie kann Beam
te ähnlich Zeugen einvernehmen. Die 
Beamten müssen aussagen und kön
nen sich nicht etwa auf ein Aussage
verbot der Vorgesetzten oder auf das 
Amtsgeheimnis berufen.

Njet aus dem Stadthaus
Es erstaunt deshalb nicht, dass die 
Stadtregierung gegen eine solche Re
gelung Sturm läuft. Die vorberatende 
Kommission gab sich anfänglich der 
Illusion hin, der im allgemeinen als 
rot-grün verstandene Stadtrat werde 
die Regelung einführen -  was ohne 
weiteres möglich gewesen wäre -  
ohne den langwierigen und vor allem 
unsicheren Weg über die Einrei
chung einer Motion zu verlangen. Da 
der Stadtrat dazu aber nicht Hand 
bot, musste eine andere Abkürzung 
gefunden werden.

Eine solche eröffnet die Einzelinitia
tive. Mit ihr kann die Stadtzürcherin/ 
der Stadtzürcher, sofern sie/er nicht 
dem Parlament angehört, jederzeit 
eine Änderung der Gemeindeverord
nung verlangen. Die Initiative muss 
dem Volk sofort vorgelegt werden, 
wenn sie von 42 Gemeinderätlnnen 
definitiv unterstützt wird.

Dieser Weg bot sich in personeller 
Hinsicht in besonders eleganter Wei
se an. Präsident der seinerzeitigen 
Untersuchungskommission war der

allseits hochgeschätzte Walo Blum, 
einer der letzten echt liberalen Ver
treter des Stadtzürcher Freisinns. 
Blum war nämlich inzwischen nach 
unschönen Machenschaften inner
halb seiner Partei aus dem Gemein
derat ausgeschieden (unlängst, d.h. 
nach Einreichen der Einzelinitiative 
hat er übrigens auch die FDP verlas
sen). Er erklärte sich verdienstvoller
weise bereit, das Begehren in seinem 
Namen zu lancieren, und reichte es 
denn auch am 15. März 1993 ein.
Mit der Einzelinitiative Blum ist des
halb am 3. Novemebr 1993 die oben 
geschilderte Bestimmung dennoch 
gegen den Willen des Stadrates auf 
die Traktandenliste des Parlaments 
gekommen und mit 79 Stimmen defi
nitiv unterstützt worden. Schliesslich 
hat die geschlossene linke Mehrheit 
des Gemeinderats entschieden, die 
Vorlage sei dem Stimmvolk mit Zu
stimmungsempfehlung vorzulegen.
Ob überhaupt und wann das Volk 
darüber befinden darf, steht jedoch 
noch nicht fest, da der Stadtrat gegen 
den Beschluss des Gemeinderates 
beim Bezirksrat Beschwerde einge
legt hat. Damit kann er die Volksab
stimmung bis zum Spruch der letzten 
Instanz blockieren.

Kontrolliertes Vertrauen
Neben einigen unhaltbaren formali
stischen Einwänden beruft sich der 
Stadtrat vor allem auf einen «originä
ren Wirkungsbereich der Exekutive». 
Das ist, mit Verlaub gesagt, 
STAATSRECHTLICHER CHABIS. 
Das verfassungs- und gesetzgebende 
Volk kann selbstverständlich die 
Kompetenzen der Exekutive ein
schränken, wo und wie es dies für 
nötig hält. Den Leserinnen und Le
sern des Fichen-Fritz’ muss wohl 
kaum näher dargetan werden, dass 
das Gebiet der Überwachung der 
Bürgerinnen und Bürger durch die 
Polizei nach den Erfahrungen der 
letzten Jahrzehnte dringend einer ein
gehenderen Aufsicht und damit 
selbstverständlich auch einer gewis
sen -  notabene geringfügigen -  Ein
schränkung der Exekutivallmacht be
darf.
Armand Meyer
(Präsident der die Einzelinitiative 
vorberatenden gemeinderätlichen 
Kommission)
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ALTER WEIN ?

SAD zieht Fichenjacke aus -  
mit einem Denunzianten

Walter Lentzsch 
aktenkundiger Denunziant 
Der SAD ist nun die SAD. 
Die ehemalige Kalte-Krieger- 
Organisation «Schweizeri
scher Aufklärungsdienst» (der 
SAD) sucht als «Schweizeri
sche Arbeitsgemeinschaft für 
Demokratie» (die SAD) eine 
neue Rolle. In der Tat: Von 
den privaten Staatsschützem, 
wie sie in den «Unheimlichen 
Patrioten» oder im Kreis-Be
richt «Staatsschutz in der 
Schweiz» porträtiert sind, 
bleibt nicht viel übrig.
Eine neue Crew unter Präsi
dent Andreas Iten (Zuger 
FDP-Ständerat) und Ge
schäftsführer Hans Schoch 
(Schaffhauser EVP-Politiker) 
hat die SAD völlig umgemo
delt. Jetzt werden in Hoch

glanzmagazinen tiefsinnig 
Themen wie «Heimat» oder 
«Religion» ausgeleuchtet. 
Aus alten Zeiten wurde Zwei
erlei übernommen: verblei
bende 1100 Mitglieder und 
57’000 Bundesfranken, vom 
Departement Dreifuss unter 
dem Titel «Nationale Infor
mations- und Aussprachezen
tren» jährlich ausgeschüttet. 
«SAD zieht Fichenjacke aus 
und Reformkittel an», tittelte 
die Presse über ein Medienge
spräch der umgepolten Orga
nisation. «Das Zielpublikum 
der SAD sind Schweizer An
derer Denkart», philosophier
te bei dieser Gelegenheit Wal
ter Lentzsch vom leitenden 
Ausschuss. Merkmal dieser 
SAD-Menschen sei es, «Un
angenehmes auszusprechen, 
auf Zwischentöne zu hören 
und den andern verstehen zu 
wollen.» Usw.
Lentzsch? Für Fichen-Fritz- 
Leser ist das kein Unbekann
ter. In unserer ersten Ausgabe 
stand, wie der Generalstabs
oberst und ehemalige Ver
traute des dubiosen Geheim
dienstlers Albert Bachmann 
1983 eine engagierte Ökolo
gin bei der Bupo denunzierte. 
Der Berner SP-Nationalrat

Peter Vollmer fand in seiner 
Fiche einen Eintrag über seine 
aus der DDR stammende 
Frau und deren Wahl in den 
Bemer Vorstand der Gesell
schaft für Sonnenenergie: 
«Lentzsch ist nun der Mei
nung, dass Frau V. nicht aus 
eigenem Antrieb handelt. 
Man werde neuerdings auch 
mit Material der Agentur No- 
vosti bedient.» Im Klartext: 
Frau V. könnte eine DDR- 
Spionin sein.

Bupo-Chef Peter Huber be
dankte sich bei Lentzsch per
sönlich für die zugeschickten 
Infos und gab dem Privaten 
auch gleich Auskunft: «Über 
Frau V. liegen unserem 
Dienst keine nachteiligen Er
kenntnisse vor.»

Weshalb tritt die SAD ausge
rechnet mit einem aktenkun
digen Denunzianten an die 
Öffentlichkeit, um den Fi
chenkittel abzulegen? Hans 
Schoch: «Von einer solchen 
Vergangenheit von Walter 
Lentzsch wissen wir nichts. 
Wir sind zukunftsorientiert.» 
Lentzsch selber fielen zwar 
etliche Ausfälligkeiten ein, 
nur keine Antwort auf diese 
Frage.

.. Alte Ermittlungsverfahren: 
Überwachte werden informiert

Noch am 21. November 1993 weigerten sich die 
verantwortlichen Herren in der Bundesanwalt- 
schaft, die mindestens 100, über lange Jahre 
überwachten Personen darüber zu informieren, 
dass ihre Telefone abgehört, ihre Post kontrolliert 
wurden, ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsver
fahren (EV) gegen sie geführt wurde. Dabei han
delt es sich um Verfahren, die trotz ihrer Erfolglo
sigkeit formell nie eingestellt wurden. Aufge
schreckt durch die «SonntagsZeitung», verlangte 
Bundesrat Koller umgehend einen internen Be
richt mit dem doch erstaunlichen Resultat, dass 
die Betroffenen jetzt informiert werden, «um ei
nen sauberen Strich unter die Angelegenheit zu 
ziehen.»

Recherchen des Fichen-Fritz ergaben zur Akten
einsicht folgende Details: Alle in Frage kommen
den Akten sind beim Sonderbeauftragten für 
Staatsschutzakten, René Bacher, «unter Ver
schluss». Ein Teil der Betroffenen sollten ihre EV- 
Akten erhalten, da sie bereits im «ordentlichen» 
Verfahren Einsicht in Fichen und Akten verlangt 
haben. Diejenigen Personen aber, die bisher we
der Fichen noch Dossiers verlangt haben, die in 
den nächsten Wochen per Brief von der Bundes
anwaltschaft darüber informiert werden, dass 
über sie Staatsschutzakten aus einem EV beste
hen, können trotzdem noch Einsicht in diese Ak
ten verlangen. Sie müssen dazu zwar einen 
«ideellen oder materiellen Schaden» geltend ma
chen und damit rechnen, dass ihr Gesuch abge
lehnt werden könnte, weil die offizielle Einsichts
frist in Staatsschutzakten (15. August 1993) abge
laufen ist. Gegenüber Fichen-Fritz betonte Ba
cher, dass trotz abgelaufender Frist Ausnahmen 
nicht auszuschliessen seien. Ein Versuch lohnt 
sich also in jedem Fall.

Zuständig für die Prüfung dieser Gesuche ist Dr. 
René Bacher, Sonderbeauftragter für Staats
schutzakten, Postfach, 3001 Bern.

CS

SVP-POLIZEI-CONNECTION 

Irgendwie und irgendwer... 
Nicht zum ersten Mal prahlen 
SVP-Mitglieder in der Öffent
lichkeit mit vertraulichen Poli
zeidaten. Jüngstes Beispiel -  
aufgedeckt durch die Jugend
zeitschrift «toaster» -  die jun
ge SVP, konkret deren Präsi
denten himself, Philipp Rhom- 
berg. Im August dieses Jah
res -  anlässlich eines Refe
rats über Drogenpolitik -  zi
tierte Rhomberg aus ihm zuge
spielten Polizeirapporten. Das 
heisst, er las Namen und 
Wohnadressen von verhafte
ten Personen laut vor, repro
duzierte diese zusätzlich auf 
dem Hellraumprojektor. Wie 
Polizeisprecher Bruno Kistler 
dem «toaster» gegenüber ver
sicherte, werde dazu eine in
terne Untersuchung eingelei
tet, «sobald ein konkreter Be
weis vorliege». Dieser «kon
krete Beweis» ist inzwischen 
aufgetaucht, ein Ermittlungs
verfahren nimmt seinen Gang. 
Wir sind so nett und warten 
der Dinge, die da kommen 
werden...

Fichen-Fritz entlarvt die ultimative Weihnachts-Ge
schenkidee fü r nicht so nette Schweizer: Der SVP-Pin 
zum Kennenlernen fü r  nur Fr. 18.50. Bestellungen sind 
mit einer ausführlichen schriftlichen Begründung zu 
richten an: SVP-Pin-Service, Rainstrasse 265, 8706 Mei
len. (Bild aus «Übrigens» mit César und Lorenz Keiser 
vom 16. November 1993, TV DRS)


